     







03. Nov. 2011
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 FORMDROPDOWN 
:      
Rechnungsnummer:      
Für meine Leistung/en

     
 FORMCHECKBOX 
 am       in der Zeit von       bis      
 FORMCHECKBOX 
 vom       bis      
stelle ich Ihnen mein Honorar wie folgt in Rechnung:

	Honorar

(1 Stunde á       €)
	                €

	zzgl. 19 % Umsatzsteuer
	                €

	ohne Umsatzsteuer
	

	Fahrtkosten
	                €

	

	Rechnungsbetrag
	          0 FORMTEXT 

0,00
 €


Den Rechnungsbetrag bitte ich innerhalb der nächsten       Tage auf das nachstehend benannte

Konto Nr.      

BLZ      

bei der      
unter Angabe Ihres Namens und der Rechnungsnummer zu überweisen.
     
Erläuterungen zum Rechnungsmuster:
Das vorliegende Rechnungsmuster beinhaltet alle notwendigen Rechnungsbestandteile nach 
§ 14 UStG und kann z. B. für die Erstellung einer Honorarrechnung verwendet werden. In dem schreibgeschützten Formular sind nur die grau hinterlegten Felder mit Hilfe der Tabulatortaste auszufüllen.
· Das Datum wird automatisch aktualisiert.

· Die Rechnungsausstellerin/der Rechnungsaussteller und die Rechnungsempfängerin/der Rechnungsempfänger müssen mit vollständigem Namen und vollständiger Adresse aufgeführt sein.

· Das Feld mit der Betreffzeile „Steuernummer“ ist ein Auswahlfeld. Hier kann auch „Umsatzsteueridentifikationsnummer“ ausgewählt werden.

· Die Leistung ist genau zu beziffern: z. B. „5 Doppelstunden à 90 Minuten Gruppensupervision mit 8 Teilnehmern“.

· Der Zeitrahmen wird per Mouse-Klick angekreuzt.

· Honorar (Nettobetrag = Entgelt)

Die Rechnung muss das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Leistung enthalten. Sollten Teile des Honorars steuerfrei sein oder unterschiedliche Steuersätze zur Anwendung kommen, muss das Gesamthonorar entsprechend aufgeteilt werden. Den anzuwendenden Steuersatz teilt das zuständige Finanzamt auf Nachfrage mit.
· Die Rechnung muss den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag enthalten. Sollte nur ein Steuersatz zur Anwendung kommen, ist auch nur dieser und die auf das Entgelt entfallende Steuer auszuweisen. 

Sollte keine Umsatzsteuer anfallen, da eine Steuerbefreiung gilt, ist in der Rechnung auf die Steuerbefreiung hinzuweisen.

Ist die Rechnungsausstellerin/der Rechnungsaussteller nicht berechtigt, die Umsatzsteuer auszuweisen, da sie/er Kleinunternehmerin/Kleinunternehmer im Sinne des § 19 Umsatzsteuergesetz ist, ist in der Rechnung darauf hinzuweisen.

· Eventuell anfallende Fahrtkosten sind aufzuschlüsseln.

· Der Rechnungsbetrag wird durch eine hinterlegte Formel automatisch ausgerechnet.

· In dem letzten grau hinterlegten Feld kann ggf. auf die Steuerbefreiung oder die „Kleinunternehmerklausel“ hingewiesen werden.

Pflichtbestandteile bei Kleinbetragsrechnungen bis maximal 150,00 Euro:

· Name und Anschrift der Rechnungsstellerin/des Rechnungsstellers

· Ausstellungsdatum

· Menge/Art/Umfang der Leistung

· Entgelt und der darauf entfallende Steuersatz

· Steuersatz in Prozent bzw. Hinweis auf Steuerbefreiung
